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Richtlinien  
über die Bildung und Aufgaben von 
Elternbeiräten in den kommunalen 
Kindergärten der Stadt Geisenheim 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Der Kindergarten ist eine familiener-

gänzende, pädagogische Einrich-
tung der Jugendhilfe 

  
(2) Der Erziehungs- und Bildungsauf-

trag des Kindergartens kann nur im 
Kontakt mit den Eltern wirksam 
wahrgenommen werden. 

 
(3) Nach § 22 Abs. 3 Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz sind die Erzie-
hungsberechtigten an den Entschei-
dungen in wesentlichen Angelegen-
heiten der Tageseinrichtung zu 
beteiligen.  

 
(4) Für die Erziehungs- und Bildungsar-

beit in den Kindergärten ist gemäß § 
2 Abs. 2 Hess. Kindergartengesetz 
der Träger unter Mitwirkung der El-
tern verantwortlich. 

 
§ 2 

Elternversammlung 
 
(1) Die Erziehungsberechtigten der den 

Kindergarten besuchenden Kinder 
bilden die Elternversammlung. 

 
(2) Die Elternversammlung wählt den 

Elternbeirat. 
 
(3) Die Elternversammlung ist beschluß-

fähig, wenn mindestens 30 v.H. der 
Erziehungsberechtigten anwesend 
sind. Kommt bei der ersten Eltern-
versammlung keine Beschlußfähig-
keit zustande, so findet bei der zwei-
ten Elternversammlung die Wahl 
zum Elternbeirat unabhängig von 
der Anzahl der anwesenden Erzie-
hungsberechtigten statt. 

 
 

§ 3 
Einberufung 

 
(1) Der Träger der Einrichtung hat ein-

mal im Jahr eine Elternversammlung 
zwecks Wahl des Elternbeirates ein-
zuberufen 

 
(2) Zur ersten Elternversammlung im 

Kindergartenjahr mit der Wahl des 
Elternbeirates erfolgt die Einladung 
bis zum 3.10. mit einer Ladefrist von 
14 Tagen. 

 
§ 4 

Information der Elternversammlung 
 
(1) Der Träger informiert die 

Erziehungsberechtigten über 
allgemeine, den Kindergarten 
betreffende Fragen. 

 
§ 5 

Wahl und Zusammenstellung des  
Elternbeirates 

 
(1) Die Erziehungsberechtigten aus je-

der Kindergartengruppe wählen in 
geheimer Wahl 2 Elternbeiratsmit-
glieder.  

 
(2) Wahlberechtigt sind die Erziehungs-

berechtigten, es sei denn, daß infol-
ge Richterspruch die Fähigkeit, ein 
öffentliches Amt zu bekleiden, aber-
kannt ist.  

 
(3) Mitglieder des Magistrates und das 

Kindergartenpersonal in dem Kin-
dergarten, in dem es tätig ist, ist 
nicht wählbar. 

 
(4) Die Erziehungsberechtigten haben 

zusammen eine Stimme. 
 
(5) Wahlberechtigte können ihr Stimm-

recht nur persönlich ausüben. In 
Abwesenheit kann nur gewählt wer-
den, wenn eine schriftliche Einver-
ständniserklärung am Tage der 
Wahl vorliegt.  
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(6) Als Elternbeiratsmitglied (er) ist 
(sind) gewählt, wer die meisten 
Stimmen erhält, im übrigen gelten 
für die Durchführung der Wahl des 
Elternbeirates die einschlägigen 
kommunalen Vorschriften.  

 
§ 6 

Verschwiegenheitspflicht des  
Elternbeirates 

 
(1) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tä-

tig und unterliegen der Verschwie-
genheitspflicht und haben die Be-
stimmung des Datenschutzgesetzes 
einzuhalten. 

 
(2) Bei Verstoßen durch den Elternbei-

rat kann ein Ausschuß aus dem El-
ternbeirat auf Antrag des Trägers 
oder eines der übrigen Beiratsmit-
glieder beschlossen werden.  

 
§ 7 

Geschäftsführung des Elternbeirates 
 
(1) Der Elternbeirat wählt aus seiner 

Mitte die/den Vorsitzende/n und de-
ren/dessen Vertreter/in. 

 
(2) Beschlüsse bedürfen der einfachen 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt.  

 
(3) Beschlüsse werden von der/dem 

Vorsitzenden oder deren/dessen 
Stellvertreter/in nach außen vertre-
ten.  

 
(4) Zu den Sitzungen lädt der/die Vor-

sitzende ein. 
 Er/sie setzt die Tagesordnung fest 

und leitet die Sitzung.  
 
(5) Der Elternbeirat tagt mindestens 

zweimal jährlich.  
 
(6) Eine Elternbeiratssitzung ist einzu-

berufen, wenn dies ein Drittel aller 
Sitzungsteilnehmer/innen oder der 
Träger verlangen. 

 

(7) Über jede Sitzung wird ein Protokoll 
angefertigt: Abdrucke erhalten alle 
Sitzungsteilnehmer/innen, der Trä-
ger und die Kindergartenleitung.  

 
(8) Nach den Sitzung sind die Erzie-

hungsberechtigten über die Ergeb-
nisse und Beschlüsse in Kenntnis zu 
setzen.  

 
§ 8 

Teilnahme weiterer Personen 
 
(1) Ein/e Vertreter/in des Trägers kann 

an den Elternbeiratssitzungen teil-
nehmen, er/sie hat jedoch kein 
Stimmrecht. Ist die Kindergartenlei-
tung verhindert, nimmt an den Sit-
zungen ein/e vom Mitarbeiterteam 
zu bestimmende/r Erzieher/in teil. 

 
(2) Bei Bedarf können weitere Personen 

zu den Sitzungen beratend hinzuge-
zogen werden.  

 
§ 9  

Aufgaben des Elternbeirates und  
Zusammenarbeit mit dem Träger 

 
(1) Der Träger informiert den Elternbei-

rat rechtzeitig über die wesentlichen 
Angelegenheiten, die den Kindergar-
ten betreffen. 

 
(2) Der Elternbeirat hat die Interessen 

der Erziehungsberechtigten gegen-
über dem Magistrat zu vertreten und 
vertrauensvoll mit allen Beteiligten 
zusammenzuarbeiten. 

 
(3) Der Elternbeirat hat keinerlei Wei-

sungsbefugnis gegenüber dem Kin-
dergartenpersonal. 

 
(4) Der Elternbeirat ist zu hören 
 

- bei der Aufstellung und Durchfüh-
rung der pädagogischen Grund-
sätze 

- bei Grundsatzentscheidungen 
zum Stellenplan im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen 
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- bei Änderung, Ausweitung oder 
Einschränkung der Zweckbe-
stimmung des Kindergartens 

- bei der Planung von baulichen In-
vestitionsmaßnahmen 

- bei der Festlegung der Öffnungs-
zeiten 

- bei der Festlegung der jährlichen 
Betriebsferien während der gro-
ßen Ferien in Hessen. 

 
Der Letztentscheid liegt beim Magistrat.  
 

Inkrafttreten 
 
Die Richtlinien treten am 01.08.1991 in 
Kraft. 
 
Gleichzeitig werden mit Inkrafttreten die-
ser Richtlinien die Richtlinien der Stadt 
Geisenheim zur Bildung von Kindergar-
tenbeiräten vom 1.10.1981 ersatzlos 
aufgehoben. 
 
6222 Geisenheim, den 01.08.1991 
 
MAGISTRAT 
Hans Klein 
Bürgermeister 
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